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Der Fakultätsrat der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissen
schaften hat am 13.01.2009 und der Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß Fakultät 
hat am 17.12.2008 in Ergänzung zum Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung für die 
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Universität Braunschweig 
folgenden Besonderen Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftsin
genieurwesen, Studienrichtung Bauingenieurwesen mit dem Abschluss "Bachelor of 
Science" beschlossen. 

§1 
Hochschulgrad und Zeugnisse 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Braun
schweig den Hochschulgrad "Bachelor of Seien ce" (abgekürZt: "B.Sc.") im Fach Wirt
schaftsingenieurwesen, Studienrichtungen Bauingenieurwesen. Darüber stellt die 
Hochschule ein Zeugnis sowie eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses aus. 

(2) Nach § 18 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung wird dem Zeugnis 
ein Diploma Supplement in englischer Sprache, auf Antrag auch in deutscher Spra
che, beigefügt. 

(3) Im Zeugnis werden neben der Gesamtnote die Noten der einzelnen Module mit 
ihren Leistungspunkten aufgelistet. 

(4) Auf Antrag der oder des Studierenden werden die Urkunde und das Zeugnis auch 
in englischer Sprache ausgestellt. 

§2 
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt ein
schließlich der Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit sechs Semester (Regelstu
dienzeit). 

(2) Das Studium gliedert sich in 
1. einen Pflichtteil (158 Leistungspunkte) 
2. einen Wahlpflichtteil mit fachspezifischen Inhalten (10 Leistungspunkte) und 
3. die Bachelorarbeit (12 Leistungspunkte). 

(3)Zum"erfotgreichen Abschluss des-Studiums müssen insgesamt 180 Leistungs-· 
punkte aus den" einzelnen Modulen nachgewiesen werden. Das Studium ist in 35 
Modulen organisiert, die den Bereichen Mathematisch/Naturwissenschaftliche Grund
lagen (20 Leistungspunkte), Grundlagen des Bauingenieurswesens (67 Leistungs- . 
punkte), Grundlagen und Vertiefungen der Wirtschaftswissenschaften (55 Leistungs
punkte), Integrationsbereich (16 Leistungspunkte) sowie einem Wahlpflichtteil mit 
fachspezifischen Inhalten (10 Leistungspunkte) zugeordnet sind. Den Modulen sind 
Studienleistungen und Prüfungen zugeordnet. 

(4) Eine Lehrveranstaltung darf nicht in verschiedenen Modulen eingebracht werden. 



(5) Der erfolgreiche Abschlyss eines Moduls setzt voraus, dass der Prüfling die dem 
Modul zugeordneten Prüfungs- und Studien leistungen erfolgreich erbracht hat. Zu 
den Prüfungsleistungen der Module wird zugelassen, wer die Prüfungsvorleistungen 
erbracht hat. 

§3 
Prüfungs- und Studienleistungen 

( 1) Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie besteht aus den Fach
prüfungen der Module sowie der Bachelorarbeit. Die Prüfungen der Bachelorprüfung 
werden in jedem Semester angeboten. 

(2) Die möglichen Prüfungsformen sind in § 9 der Allgemeinen Prüfungsordnung für 
Bachelorstudiengänge und Masterstudiengänge gelistet. 

(3) Weitere Arten von Prüfungsleistungen können auf Antrag vom Prüfungsaus
schuss genehmigt werden. 

(4) Ein Modul wird durch eine oder mehrere Prüfungen abgeschlossen. Die "Module 
sowie Art und Umfang der ihnen zugeordneten Prüfungs- und Studien leistungen so
wie der Leistungspunkte ergeben sich aus der Anlage 5. 

(5) Ein Modul aus dem Wahlpflicht- oder Wahlbereich, das nicht in dEm Anlagen oder 
in einer vom Prüfungsausschuss beschlossenen Liste weiterer mögliche Module vor
handen ist, kann auf Antrag einer oder eines Studierenden vom Prüfungsausschuss 
genehmigt werden. 

(6) Die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den Qualifikationszielen der Module gern. 
Anlage 5. 

§4 
Wiederholung von Prüfungen 

( 1) Ergänzend zu den Regelungen in § 13 Absatz 1 im Allgemeinen Teil der Prü
fungsordnung kann beim Prüfungsausschuss beantragt werden, Prüfungsleistungen 
im Umfang von 6 LP in Wahl- oder Wahlpflichtfächern, die im ersten Versuch nicht 
bestanden wurden, nicht wiederholen zu müssen. 

(2) Abweichend von § 13 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
können alle nicht bestandenen Prüfungsleistungen zweimal wiederholt werden. 

§5 
Bachelorarbeit 

(1) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer die Voraussetzungen nach § 14 Abs. 9 
des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung erfüllt hat und alle Module nach Anlage 
5 erfolgreich abgeschlossen hat. Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten Ant
rag die Zulassung zur Bachelorarbeit auch dann genehmigen, wenn die hierfür erfor
derlichen Zulassungs- und Prüfungsvorleistungen noch nicht alle erbracht wurden, 
aber mindestens 120 Leistungspunkte nachgewiesen werden. 
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(2) Die. Bachelorarbeit umfasst 12 Leistungspunkte. Die Bearbeitungszeit der Bache
lorarbeit beträgt 15 Wochen. Mit dem Beginn der Bearbeitungszeit wird der Abgabe
termin mitgeteilt. 

Die Bachelorarbeit wird in der Regel im 6. Semester angefertigt. Das Thema kann 
nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach Ausgabe zurückgegeben wer
den. 

(3) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 

(4) Vor Bewertung der Arbeit hält die oder der Studierende einen Vortrag, in dem die 
Arbeit vorgestellt wird. Dieser Vortrag geht mit 10% in die Bewertung der Bachelorar
beit ein. 

§6 
Gesamtergebnis der Prüfung 

Für besonders hervorragende Leistungen (Gesamtnote 1,2 und besser) kann der 
Prüfungsausschuss die Gesamtnote "mit Auszeichnung bestanden" festlegen. 

§7 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer hochschuläffentlichen Bekanntma
chung in Kraft. 



Name* 

BACHELORURKUNDE 

Die Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 
und die Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 

der Technischen Universität Braunschweig 

verleihen mit dieser Urkunde 

Frau/Herrn * 

Vorname Name* 

geboren am Geburtsdatum* in Geburtsort 

den Hochschulgrad 

Bachelor of Science 

abgekürzt: B. Sc. 

nachdem er die Bachelorprüfung im Studiengang 

Wirtschaftsingenieu rwesen, 
Studienrichtung Baui'ngenieurwesen 

am Abschlussdatum der Prüfung* bestanden hat. 

Braunschweig, Datum der Urkunde* 

Name* 
Dekanlin* der Fakultät 
Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften 

Name* 
Präsident/in * 

Dekan der 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 

*Zutreffendes einsetzen 



tsacnelor 

·Zutr�ffendes ein�tz.n 

Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften 

und Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
der Technischen Universität Braunschweig 

. ZEUGNIS 

über die 

Bachelorprüfu ng 

Frau/Herr* 

Name Nachname 

geboren am Geburtsdatum* in Geburtsort* 

hat die Bachelorprüfung im Studiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen, 
Studienrichtung Bauingenieurwesen 

mit der Gesamtnote 

Gesamtnote Prädikat* (in Zahlen*) 

bestanden. 

Die Gesamtnote entspricht der ECTS-Note X. 
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Prüfungs- und 
Studienleistungen 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Grundlagen 

Grundlagen des Bauingenieurwesen 

und Vertiefungen der 

Integrations bereich 

Wahlpflichtteil 

Bachelorarbeit 

Thema: 

Braunschweig, Datum* 

Name* 

Leistungs
punkte 

Dekanin/Dekan* der Fakultät 
Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften 

Name* 
Prüfungsausschussvorsitzende/r* 

Note 

Name* 
Dekanin/Dekan* der 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 

Notenstufen: sehr gut (1,0 � d � 1,5), gut (1,6 � d � 2,5), befriedigend (2,6 � d � 3,5), ausreichend (3,6 � d � 4.0). 
Sei d � 1,3 wird als G .. amtnote das Prädikat mit AUSZl!ichnung vergeben. Die Gesamtnote ergibt sich aus den nach Leistungspunkten gewichteten Einzelnoten . 

• Sei der Berechnung der Gesamtnote unberücksichtigt, • Platzhalter für einen weiteren Text, < Platzhalter für einen weiteren Text 
Leistungspunkte: Zum erfolgreichen Abschluss sind 1 SO Leistungspunkte erforderlich, ein Leistungspunkt entspricht einem Aufwand von 30 Stunden. 

ECTS-Note: Nach dem European Currency Transfer System (EClS) ermittelte Note auf der Grundlage der Ergebnisse der Absolventinnen und Absolventen der drei vorangegangenen Jahre: 
A (beste 10 %), S (nächste 25 %), C (nächste 30 %), 0 (nächste 25 '1'0), E (nächste 10 %). 

'Zutreffendes einsetzen 

Grundlag_en 
Wirtschaftswissenschaften 



TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
CAROLO-WILHELMINA 

zu Braunschweig 
Diploma Supplement 

Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma 
Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche 
Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessem. Das Diploma Supplement beschreibt 
Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten 
Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement 
sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht 
Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 

1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION 

1.1 Familienname / 1 .2 Vorname 

1.3 Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 

1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden 

2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt) 

Bachelor of Science (B.Sc.) 

Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt) 

entfällt 

2.2 oder -fächer für die Qualifikation 
Wirtschaftsingenieurwesen, Studienrichtung Bauingenieurwesen 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 

Technische Universität Carolo Wilhemina zu Braunschweig (gegründet 1745) 
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 
Carl-Friedrich-Gauß.:.Fakultät 

Status (TypITrägerschaft): 

Universität I Land Niedersachsen 

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat 

s. o. 

Status (Typ / Trägerschaft): 

s. o. 

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n) 

deutsch 

3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 

Bachelorstudiengang (Undergraduate), erster berufsqualifizierender Abschluss 

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 

drei Jahre (inkl. schriftlicher Abschlussarbeit), 180 ECTS Leistungspunkte 

Anlage 3: Diploma Supplement 

Hauptstudienfach 



3.3 Zugangsvorraussetzung(en) 
Abitur oder äquivalente Hochschulzugangsberechtigung 

4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN 

4.1 Studienform 

Vollzeit-Präsenzstudium über drei Jahre 

4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin 
Der Bachelorabsolvent ist in der Lage, ausgewählte grundlegende 
Ingenieurtätigkeiten, insbesondere im Bereich der Koordination und innerhalb 
einer multidisziplinären Vernetzung, weitgehend selbstständig und teilweise 
eigenverantwortlich auszuführen. Hierzu gehören beispielsweise: 

• Entwerfen, Konstruieren, Berechnen von Bauwerken mit einfachem 
Schwierigkeitsgrad; 

• Verständnis von Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplänen mit 
einfachem Schwierigkeitsgrad; 

• Anfertigen von einfachen statischen Berechnungen; 
• Verständnis von einfachen Untersuchungen und Messungen in Laboren, 

Werkstätten und Baustoffprüfstellen; 
• Mitwirken bei Kostenermittlungen und unternehmerischen Kalkulationen; 
• Mitwirken in der Arbeitsvorbereitung; 
• Koordinieren und Überwachen von Bauausführungen unter Anleitung; 
• kostenrechnerische Begleitung von Planungs- und Ausführungsprojekten; 
• weitgehend selbstständige Durchführung von überschaubaren 

Investitionsuntersuchungen; 
• KQnzeption und Durchführung betriebswirtschaftlicher 

Steuerungsmaßnahmen; 
• Mitwirkung in interdisziplinären Teams. 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang 

Einzelheiten zu den belegten Kursen und erzielten Noten sowie den 
Gegenständen der mündlichen und schriftlichen Prüfungen sind im 
"Prüfungszeugnis" enthalten. Siehe auch Thema und Bewertung der 
Bachelorarbeit 

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 

Generelles Notensystem: 1 = "Sehr gut", 2 = "Gut", 3 = "Befriedigend", 
4 = "Ausreichend" ,5 = "Nicht bestanden" 
1,0 ist die beste Note, zum Bestehen der Prüfung ist mindestens die Note 4,0 
erforderlich 

4.5 Gesamtnote 

5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION 

5.1 Zugang zu weiterfahrenden Studien 

Berechtigung zur Zulassung zum Masterstudiengang 

5.2 Beruflicher Status 

entfällt 



6. WEITERE ANGABEN 

6.1 Weitere Angaben 

entfällt 

6.2 Intormationsquellen tor ergänzende Angaben 
Ober die Universität: www.tu-braunschweig.de 
Ober die Fakultät: www.tu-braunschweig.de/abu 

7. ZERTIFIZIERUNG 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente: 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum] 
Prüfungszeugnis vom [Datum] 
Transkript vom [Datum] 

.!;?�!um ________ ._ ... _. __ .. 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

Offizieller Stempel/Siegel 

8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden 
Seiten geben Auskunft über den Grad der Qualifikation und den Typ der 
Institution, die sie vergeben hat. 

__ der Zertifiziemng: __ _ 



8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN 
DEUTSCHLAND' 

8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und Ihr Institutioneller 
Status 

Die HOchschulausbildun� wird in Deutschland von drei Arten von 
Hochschulen angeboten. 

- Universitaten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, 
bieten das gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell 
liegt der Schwerpunkt an deutschen Universitäten besonders auf der 
Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene Studium vor allem 
theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert ist. 

- FaChhochschulen konzentrieren ihre Studienangebote auf ingenieur
wissenschaftliche und technische Fächer, wirtschaftswissenschaftliche 
Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter 
Forschung und Entwicklung impliziert einen klaren praxisorientierten 
Ansatz und eine berufsbezogene Ausrichtung des Studiums, was häufig 
integrierte und begleitete Praktika in Industrie, Unternehmen oder 
anderen einschlägigen Einrichtungen einschließt. 

- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für künsllerische 
Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den 
Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch für Theater, Film und 
andere Medien sowie in den Bereichen Design, Architektur, Medien und 
Kommunikation. 

Hochschulen sind entweder staatliche oder staetlich anerkannte 
Institutionen. Sowohl in Ihrem Handeln einschließlich 'der Planung von 
Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von 
Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung. 

1 
Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma �uPPlement betreffen. Informationsstand 1.7.2005. 

Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen 
Bundesländern. Sie bieten StUdiengänge in enger Zusammenarbeit mit 
privaten Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen 
Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche 
Berufsakademien bieten Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse 
einem Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt werden können, 
wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert sind. 

8.2 Studiengänge und -abschlüsse 

In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge traditionell als 
integrierte .Iange" (einstufige ) Studiengänge angeboten, die entweder 
zum Diplom oder zum Magister Artium führen oder mit einer 
Staatsprüfung abschließen. 

Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystern 
sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 besteht die 
Möglichkeit, parallel zu oder anstelle von traditionellen Studiengjingen 
gestufte Studiengänge (Bechelor und Master) anzubieten. Dies soll den 
StUdierenden mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und 
Verfolgen Ihrer Lernziele bieten, sowie Studiengänge international 
kompatibler machen. 

Einzelheiten s. Abschnitte 8 .4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3 Tab. 1 gibt eine 
zusammenfassende Übersicht. 

8.3 Anerkennung/Akkredltierung von Studiengängen und 
Abschlüssen 

Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicher zu 
stellen, müssen sich sowohl die Organisation und Struktur von 
Studiengängen als auch die grundsätzlichen Anforderungen an 
Studienabschlüsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) orientieren.' Seit 1999 
existiert ein bundesweites Akkreditierungssystem für StUdiengänge 
unter der Aufsicht des Akkreditierungsrates, nach dem alle neu 
eingeführten Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte 
Studiengänge sind berechtigt, das Qualitätssiegel des 
Akkreditierungsrates zu führen.' 

3 
Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die 

Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss der �ultusminis\erkOnferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 21.4.2005). 

.Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ,Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland'", in Kraft getreten am 26.02.05, GV. 
NRW. 2005, Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der 
Länder zur Stiftung .Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland" (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004). 

Tab. 1: Institutionen, Studien än e und AbschlOsse im Deutschen Hochschuls stern 

UNIVERSITÄTEN 
und diesen 

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 

(Theologische und 
Paclagogische 
Hochschulen) 

[Promotion] 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

KUNST-UND MUSIK
HOCHSCHULEN 

IPromotion teilweise 
möglich] 

StudiengAnge und 
AbschlOue 

Bachetor (BA/B.ScJB.Eng.IlLB) 

13-4 Jahre) 

Diplom & Magiller Artium (MA) Grad 14-5 Jahre) 

Staatspr1lfung 13-6,5 Jahre] 

Bachelor (B.AJB.Sc./B.Eng.ILL.B) 

[3-4 Jahre] 

Diplom (FH) Grad )4 Jahre) 

Bachelor (aAlS. FAlB. Mus.) 

(3-4Jahre) 

Diplom & MoA. Grad, Zertifikate, zertifizierte Profungen 
[4,5 Jahre1 

Integriertellange (einstufige) Studiengansre 

Erster Abschluss 

Promotion 
(Cr.) 

(Dissertation I evtI. 
einschfießllch 
strukturiertes 
Promotions--

studium) 

Pramolion 
(Dr.) 

AO 

D 

Master {M.A.IM.ScJM.Eng./LL.M) 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Master (M.AJM.Sc./M.Eng.lLLM) 

f1-2JahreJ 

Master (M.A.JM.F.A./M.Mus.) 



8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 

Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen 
angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können 
nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen 
Hochschultypen und mit Phasen der ErwerbstätIgkeit zwischen der 
ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bel der 
Planung werden Module und das Europäische System zur Akkumulation 
und Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem 
Semester 30 Kreditpunkte entsprechen. 

8.4.1 Bachelor 

In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. 
Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben. 
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden. 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit 
den Graden Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (B.Sc.), 
Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of 
Fine Arts (B.FA) oder Bachelor of Music (B.Mus.) ab. 

8.4.2 Master 

Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 
Jahren. Masterstudiengänge sind nach den Profiltypen .stärker 
anwendungsorientiert' und ,stärker forschungsorientiert" zu 
differenzieren. Die Hochschulen legen für jeden Masterstudiengang das 
Profil fest. 

. 

Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden. 
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den 
Graden Master of Arts (MA), Master of Science (M.Sc.), Master of 
Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts 
(M.F.A.) oder Master of Music (M.Mus.) ab. Weiterbildende 
Masterstudiengänge, sowie solche, die inhaltlich nicht auf den 
vorangegangenen Bachelorstudiengang aufbauen können andere 
Bezeichnungen erhalten (z.B. MBA). 

8.4.3 Integrierte .. lange" einstufIge Studiengänge: 
Diplom, Magister Artlum, Steatsprüfung 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-cllsziplinär (DIplom
abschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus einer 
Kombination von entweder zwei Hauptfächem oder einem Haupt- und 
zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) 
dient der breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen 
Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die 
Zulassung zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen StUdium und 
der Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage 
einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und 
umfangreiche schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche 
Regelungen gelten für die Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation 
entspricht dem Master. 

- Die Regelstudienzeit an UniversitSten beträgt bei integrierten 
StUdiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 
Jahre (Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und 
wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den 
Geisteswissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel 
der Magister Artium (M.A.). In den SOZialwissenschaften variiert die 
Praxis je nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, 
medizinische, pharmazeutische und Lehramtsstudiengänge schließen 
mit der Staatsprüfung ab. 
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) 
sind akademisch gleichwertig. Sie bilden die formale Voraussetzung zur 
Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der 
Hochschule festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 

- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. 
Fachhochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen 
können sich für die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten 
Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5. 

- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner 
Organisation und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet und der 
individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw Magisterabschluss 
gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte 
Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke. 

8.5 Promotion 

Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und 
Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung 
für die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss 
(Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein 
Diplom, eine Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer 
Abschluss. Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder 
eines Diplom (FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen 
werden. Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen 
regeln sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der 
Eignungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass 
das Promotionsprojekt von einem Hochschullehrer als Betreuer 
angenommen wird. 

8.6 Benotungsskala 

Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit 
zahlenmäßigen Entsprechungen; es können 
vergeben werden): .Sehr gut' (1), ,Gut' (2), .Befriedigend' (3), 
,Ausreichend' (4), ,Nicht ausreichend' (5). Zum Bestehen Ist 
mindestens die Note ,Ausreichend' (4) notwendig. Die Bezeichnung für 
die Noten kann in Einzelfällen und für den Doktorgrad abweichen. 
Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil bereits die ECTS
Benotungsskala, die mit den Graden A (die besten 10%), B (die 
nächsten 25%), C (die nächsten 30%), 0 (die nächsten 25%) und E (die 
nächsten 10%) arbeitet. 

8.7 Hochschulzugang 

Die Allgemeine HochSChulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren 
ermöglicht den Zugang zu allen Studiepgängen. Die Fachgebundene 
Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu bestimmten Fächern. Das 
StUdium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife 
möglich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der 
Zugang zu Kunst- und Musikhochschulen kann auf der Grundlage von 
anderen bzw. zusätzlichen Voraussetzungen zum NachweiS einer 
besonderen Eignung erfolgen. 
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische 
Zulassungsverfahren durchführen. 

8.8 InformatIonsquellen In der BundesrepublIk 

- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der Kultusminister 
der Länder In der Bundesrepublik Deutschland); Lennestr. 6, 0-531 13 
Bonn; Fax: +49(0)228/501-229; Tel.: +49(0)228/501-0 

- ZentralsteIle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deutsche 
NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 

- 'Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst" als deutscher 
Partner im EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswesen in 
Deutschland (www.kmk.org/doku/bildungswesen.hlm; E-Mail: 
eurydice@kmk.org) 

- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, 0-53175 Elonn; Fax: 
+49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: 
sekr@hrk.de 

- 'Hochschulkompass· der Hochschulrektorenkonferenz, enthält 
umfassende Infonnationen zu Hochschulen, Studiengängen etc. 
(www.hochschulkompass.de) 

AA 
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
CAROLO-WILHELMINA 

zu Braunschweig 
Diploma Supplement 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Couneil of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to improve the intemational 'transpareney' and fair academie and professional recognition of 
qualifications (diplomas, degrees, eertificates ete.). It is designed to provide a deseription of the nature, level, eontext, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to whieh this supplement is 
appended. It should be free from any value jUdgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 

1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1 .1 Family Name 11 .2 First Name 

1 .3 Date, Place, Country of Birth 

1 .4 Student 10 Number or Code 

2. QUALJFICATION 

2.1 Name of Qualification (fun, abbreviated; in Original language) 

Bachelor of Science (B.Sc.) 

Title Conferred (fulI, abbreviated; in Original language) 

not applicable 

2.2 Main Field(s) of Study 

Industrial Engineering study course Civil Engineering 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 

Technische Universität Braunschweig (founded 1745) 
Department Architecture, Civil Engineering and Environmental Sciences 
Carl-Friedrich-Gauß- Department 

Status (Type 1 Control) 

University IState Institution 

2.4 Institution Administering Studies (in originallanguage) 

[same] 

Status (Type 1 Control) 

[same,same] 

2.5 Language(s) of Instruction/Examination German 

German 

3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 

Undergraduate, by research with thesis 

3.2 Official Length of Program 

3 years (180 ECTS credits) 

3.3 Access Requirements 

"Abitur" (German Entrance qualification for university education) or equivalent 

.lf? 



4. CONTENTS AND RESUL TS GAINED 

4.1 Mode of Study 
Full-time, three years 

4.2 Program Requirements. 

Bachelor graduates are able to accomplish fundamental engineering tasks 
especially in the field of coordination and interdisciplinary cooperation to a large 
extent independently and to complete these tasks partly on their own 
responsibility . 
These tasks may include: 

• Drafting, designing and dimensioning of ordinary buildings; 
• Understanding of basic outline, approval and implementation plans of simple 

construction works 
• Simple structural engineering calculations 
• Understanding of simple investigations and measurements at laboratories, 

workshops and construction material inspection authorities; 
• Assisting in costing and entrepreneurial calculations; 
• Participation in process engineering; 
• Coordinating and monitoring of building construction work under supervision; 
• Cost accounting for planning and realization of projects 
• Conducting of simpler investment analyses with minor supervision 
• Design and implementation of business management measures 
• Participation in interdisciplinary teams 

4.3 Program Details 

See (ECTS) Transcript for list of courses and grades; and "Prüfungszeugnis" 
(Final Examination Certificate) for subjects assessed in final examinations 
(written and oral); and topic of thesis, including grading 

4.4 Grading Scheme 
General grading scheme: 1 = "Very Good", 2 = "Good", 3 = "Satisfactory", 
4= "Sufficient", 5 = "FaiI" 
1 ,0 is the highest grade, the minimum passing grade is 4,0. 

4.5 Overall Classification (in original langua ge) 

5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to Further Study 

Access to master programmes in accordance with further admission regulations. 

5.2 Professional Status 

Notappiicable 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional Information 

Not applicable 

6.2 Further Information Sources 

http://www.tu-braunschweig.del 
http://www.tu-braunschweig.de/bau 



7. CERTIFICATION 

This Diploma Supplement refers to the following original documents: 
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Date] 
Zeugnis vom [Date] 
Transcript of Records vom [Date] 

Certification Date: ................. __ .......... _ ......... 

(Official Stamp/Seal) 

8. N ATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

Chairman Examination Committee 

The information on the national higher education system on the following pages 
provides a context for the qualification and the type of higher education that awarded it. 

A,+ 



8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION 
SYSTEM' 

8.1 Types of InstItutIons and Institutlon.1 Status 

Higher education (HE) studIes in Germany are offered at three types of 
Higher Educatlon Institutions (HEl).' 

- Universltaten (UniverslUes) inctudlng various speciallzed instltuUons, 
offer the whole range of academic diaclplines. In the German tradition, 
universlties focus in particular on basic research so that edvanced 
stages of study 'have mainly theoretical orientation and research
oriented components. 

- Fachhochschulen (Universlties of Applled Sciences) concentrate thelr 
study programmes in engineering and otheJ' technlcai disciplines, 
business-related studies, social work, end design areas. The common 
mission of applled research and development implies a dlsUnc! 
application-oriented focus and professional eharader of studles, whlch 
inelude Integrated and supervised work assignments In industry, 
enterprlses or other relevant instItutions. 

- Kunst- und Musikhochschulen (Universlties of ArtIMusic) oller studies 
for artistic careers in fine arts, performlng arts and music; in such fields 
as directing, production, writing In theatre, film, and other media; and in 
a variely of design areas, archltedure, media arid c:Ommunication. 

Higher Education InstltuUons Ire elther stete or state-recognlzed 
institutions. In thelr operations, includlng the organlzation of studies and 
the designation and award of degrees, they Ire both subject to higher 
education legislation. ' 
8.2 Types of Programmes and Degrees Awarded 

1 
The infonnation covers only aspects directly relevant 10 purposes of 

the Diploma Supplement. All information as of1 July 2005. 
2 

Betufsakademien are not considered as Higher Education InstHutions, 
they only exist in sorne of Ihe Lander. They ofIer educational 
programmes In elose c;ooperation wIth private companies. Students 
recalva a formal degree end cany out an apprenUceship at the 
company. Some Benlfsakademien offer Bachelor courses whlch are 
recognlzed as an academic degree If Ihey are accredlted by a Gennan 
accredltation agency. 

Table 1: InstItutIons 

UNlVERSITIES 
(Un/IIfHSItIj/en)& 
SPECIAUSED 

INSTITUTIONS 
of univerlily � 
(Theologische und 

Padagogische 
Hochschulen) 

[Ooclorata] 

UNIVERSITIES OF 
APPUEO SCIENCES 

(UAS) 

(Fachhochschulen) 
(FH) 

UNIVERSITIES OF 
ARTIMUSIC 

(Kunst" 
Mualkhochsctrulen) 
[Some�] 

Integntedll.ong co_n.., I'IDgrommes 

Firsldegree 

Studles In all three types of InstItutions have tredltionany been offered in 
integrated "long" (one-tier) programmes leading 10 Diplom- or Magister 
ATtium degrees or compleled by a Staatsprafung (Stale Exemination). 

Within the framework of the Bologna-Process one-tier study 
programmes' are successlvely being replaced by a two-Iler study 
system. Since 1998, a schema of tirst- end second-Ievel degree 
programmes (Bachelor end Master) was introduced 10 be ollered 
parallel 10 or Instead of Integreted "ong" programmes. These 
programmes ere designed 10 provide enlarged variety end flexibillty 10 
students in plenning and pursuing educatlonal objecllves, they also 
enhance intemational compatiblilty of studies. 

For details cf. Sec. 8.4.1, 8,4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides 
a synoptic summary. 

8.3 ApprovaUAccredltation of Programmes and Degrees 

To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of 
studles and general degree requirements have 10 confonn to prlnciples 
and regulations established by the Standing Conference of the Ministers 
of Education and Cultural Affalrs of the Under in Ihe Federal Republic 
of Germany (KMK).3 In 1999, a s.ystem of accredilation for programmes 
of study has become operalional under the contral of an ACcredllatlon 
Council at national level. All new programmes have to be accredited 
under this scheme; after a successful accreditation Ihey receive the 
quallty-Iabel of the Accredilatlon Oouncil.· 

3 Common structural guldellnes of lhe LlJnder as sei out in Article 9 
Clause 2 of Ihe Framework Ac! for Higher Education (HRG) for Ihe 
accredltation of Bachelor's and Master's study courses (Resolution of 
the Slandlng Conference of Ihe Ministers of Educatlon and Cultural 
Affalrs of the LSnderin the Federal Republlc of Germany of 10.10.2003, 
as emended on 21.4.2005). 
4 "Lew establishing a Foundation 'Foundation for Ihe Accredltation of 
Study Programmes in Germany'·, entered inlo force as from 26.2.2005, 
GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 In connection wIth the Declaration of Ihe 
Underlo lhe Foundation ·Foundation: Foundation for the Accredltatlon 
of Study Programmes in Germany" (Resolution of Ihe Stending 
Conference of the Ministers of Educatlon and Cultural Affairs of the 
LSnderin the Federal Republic of Gennany of 16.12.2004. 

00_ 
COr.) 

Docto ..... 
CDr.) 

, Pro rammes and De rees In German Hi her Educatlon 

LJ 
Programme!/ 

Degrees 

Baehelor (B.A./9.ScJB.EngJLLS) 

(3-4yearsJ Master (M.A./M.Sc./M.Eng.11..L.M) 

Diplom & Map;.ter Mium {M.A.) degrees f4-5 year.J 

stast$p('llfUng (State Examination) [3-6.S years) 

Bachelor (B.A.IB.Se.lB.Ena.lLLB) 

13-lyaarsJ 

Diplom /FH) degree f4 yaarsJ 

Bachelor{B.A.IB.F.A./B.Mu,.) (1-2 yearsJ 

IM yearsJ Master(M.AJM.F.A.IM.Mus.} 

Diplom & M.A. degrees, Certificates, certffied examinations 
(4.Sy„raJ 

(Thesis 
research; may 
inciude formal 
course wortQ 



8.4 Organlzatlon and Structure of Studles 

The tollowing programmes apply to all three types of Institutions. 
Bachelor:s and Master's study courses may be studied consecutively, at 
various higher educatlon InstItutions, at dilferent types of higher 
educ:ation institutions and with phases of professional work between the 
fJrst and the second quallfication. The organizatlon of the study 
programmes makes use of modular components and of the European 
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credlts 
correspondlng to one semester. 

8.4.1 Bachelor 

Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, 
provide methodological skills end lead to quallfications related to the 
professional fJeld. The Bachelor degree is awarded after 3 to.4 years. 
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study 
courses lesding to the Bachelor degree must be accredited according to 
the Law estabJishlng a Foundation tor the Accredltation of Study 
Programmes in Germany. 
First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Alls (BA), 
Bachelor of Sclence (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor 
of Laws (LL.B.), Bachelor of Fina Ms (B.F.A.) or Bachelor of Muslc 
(B.Mus.). 

8.8.2 Master 

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study 
programmes must be differentiated by the profile types "more praetice
oriented" and "more rasearch-oriented". Higher Education Instltutions 
defJne the profile of each Master study programme. 
The Mastar degree' study programme includes a thesis requlrement. 
Study programmes leadlng to the Master degree must be accredlted 
according to the Lew establishing a Foundatlon for the Accredltation cf 
Study Programmes In Germany. 
Second degree programmes (Master) lead to Master cf Arts (MA), 
Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master cf 
Laws (L.L.M), Master of Fine Arts (M.F A) or Master cf Muslc (M.Mus.). 
Master study programmes, whlch are designed for' cilntlnulng education 
or whlch do not bulld on the precedlng Bachelor study programmes in 
terms cf thelr content, may carry other deslgnations (e.g. MBA). 

8.8.3 Integl'llted "Long" Progl'llmmes (One-Tler): 
Diplom deg ...... Magister Al1Ium. StIIatsprlJfunfl 

An integrated study programme Is either mono-disclplinary (Diplom 
degrees, most programmes completed by a StaalsptiJfung) or comprlses 
a cornbinatlon cf elther !wo major or one major and !wo minor fJelds 
(Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 yeers) focuses on broad 
orIentations and foundations cf the field(s) cf study. An Intannedlate 
Examlnatlon (Diplom-VorprOfung tor Diplom degrees; ZwischenptOfung 
or credlt requirements tor the Magister Artium) is prerequisite to enter 
the second stage cf advanced studles end speciallzations. Degree 
requlrements Include submission cf a thesis (up to 6 months duratlon) 
end comprehensive final written and oral examinations. SImilar 
regulations apply to studies leading to a StaatSptOfung. The level of 
qualification ia equivalent to the Master level. 

- Integrated studies at Un/varsitSten (U) last 4 10 5 years (Diplom 
degree, Magister Artium) or 3 10 6.5 years (Sta.lsprOfung). The Diplom 
degree Is awarded In engineering diseiplines, Ihe natural seiences as 
weU as economics and business. In the humanItIes, the corrasponding 
degree is usually the Magister Artium (M.A.). In the social seiences, the 
praetlce varles as a matter cf instItutionai traditions. Studies preparlng 
tor the legal, medlcal, phermaceutical and teaching professions are 
complaled by a SIIl.tsprOfung. . 
The Ihree quaillications (Diplom, Magister Artium and SIIlalsprOfung) are 
academically equivalent. They quallfy to apply for admission to doctoral 
studies. Further prerequlsites for admission may be defined by lhe 
Higher Educatlon Institution, cf. Sec. 8.5. 

- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universltles cf Applied 
Sciences (UAS) last 4 yesrs and lead to a Diplom (FH) degree. While 
the FHIUAS are non-doctorate grantlng instItutions, qualified graduales 
may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granling 
instItutions, cf. Sec. 8.5. 

- Studles at Kunst- and MUsikhOchschulen (Unlvarsities of ArtIMusic 
alc.) are more diverse in their arganmon, dependlng on the field and 
individual objactives. In addition to DiplomlMagister degreas, the 
Integl'llted study programme awards include Certificates and certified 
examinations tor speciallzed araas and professional purposes. 

8.9 Doctol'llte 

Unlversitles as weil as specialized Institutions cf universlty standlng and 
some Unlversities of ArtIMuslc are doctorate-granting Institutions. 
Formal prerequlsite fer admission 10 doctoral work is a qualified Master 
(UAS and U), a Maglsterdegree, a Diplom, a SlIlalsprOfung, or a toraign 
equlvalent. Parlicularly quallfied holders of a Bachelor or a Diplom (FH) 
degree may aiso be admItted to doctoral studies wlthout acqulsltion of a 
further degrae by mesns of a procedure to determine thelr aptltude. The 
univarsities respec!lvely Ihe doctorate-granling Institutions regulate entry 
to a doctorate as weil as the structure cf the procedure to determine 

aptitude. Admission further requlres Ihe acceptance cf the Dissertation 
research projeet by a professor as a supervisor. 
8.10 Gl'lldlng Scheme 

The grading scheme In Germany usually comprlses five levels (with 
numerlcal equlvalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gur' 
(1) = Very Good; "Gur' (2) = Good; "Befriedigend" (3) = Satisfaetory; 
"Ausreichend" (4) = Sufllcient; "Nicht ausreichend" (5) .. Non
SuflicienllFal1. The minimum passing grade ia "Ausreichend" (4). Verbal 
designations of grades may vary in some cases and tor doetoral 
degrees. 
In addition institutions may already usa the ECTS grading scheme, 
whlch operatas wlth the levels A (best 10 %), B (nex! 25 %), C (next 30 
%), D (nex! 25 %), and E (nex! 10 %). 

8.11 Access to Hlgher Educatlon 

The General Higher Educallon Entrance Quallfication (Allgemeine 
Hochschulreife, Abitu" alter 12 to 13 years cf schooling allows for 
admission 10 all higher educational studies. Speciallzed varIants 
(Fachgebundende Hochschulreife) allow tor admission to partlcular 
dlsclpllnes. Access to FaChhochschulen (UAS) is also posslble with a 
Fachhochschulreife, which can usual\y ' be acquired after 12 years cf 
schooling. Admission to Universities of ArtlMusic may be based on other 
er require edditional evldence demonstrating Individual aptitude. 
Higher Education Institutions may in certain � apply additional 
admission procedures. 

8.12 National Sourees' of Information 

- Kultusministerkonferenz (KM/{) [Standing Conference of the Ministers 
of Educatlon and Cultural Affairs of the Lander in the Federal Republic 
of Germany); LenneSirasse 6, 0-53113 Bonn; Fax: +49(0)228/501-
229; Phone: +49{0)228/501-O 

- Central Office tor Forelgn Education (ZaB) as German NARIC; 
www.kmk.org; E-Mail: zab(\!/kmk.org 

- "Documenlatlon and Educational lntormation Service" as German 
EURYDICE-Unlt, provic;llng the national dossier on the educalion 
system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail: 
eurydlce(\!/kmk.org) 

- Hochschulrelctorenkonferenz (HR/{) [German Rectors' Conference); 
Ahrstrasse 39, 0-53175 Bonn; Fax: +49(0)228/887-110; Phona: 
+49(0)2281887-0; E-Mail: sekr@hrk.de 

- "Higher Educ:atlon Compass" of the German Reetars' Conterence 
features comprehensive information on instiMions, programmes ot 
study, alc. (www.higher-education-compass.de) 

www.hrlc,de; 
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Studienabschnilt 1. Sem. 2. Sem 

Mathematik I Mathematik 1 1 1  
4 LP 4 LP 

Mathem. 
�rundlagen 

Mathematik 1 1  
4 LP 

Tech. Mech. !  
Tech. Mech. 1 I  

5 LP 
5 LP 

Baukonstr. I Baukonstr. I 
5 LP 5 LP 

Baustoffk. I Baustoffk. 1 1  

Grundlagen 4 LP 4 LP 

Bauing. 

Grundlagen der VWL 
a LP 

Grundlagenl 
Grundlagen der BWL 

Vertiefung 
Wirtschaftsw. 

1 0  LP 

3. Sem 

O BWL 
4 LP 

Baustatik I 
6 lP 

Geoinform. 
3LP 

Betrieb!. Rewe 
5 LP 

Grund!. der 
Wirtschaftsinf 

4 LP 

Bauinformatik 
Progr. u. Modell. Einf. CAD 

Integrations 3 LP 2 LP 2 LP 

bereich 
Grundz. d. 

Bau- u Immo. 
Marktes 3 LP 

Wahl bereich 
Wah l  
4 L P  

Bachelorarbeit 

Summe lP 31 32 31 

4. Sem 5. Sem 6. Sem lP 

20 
LP 

4 LP 

Baustatik 1 1  
6 LP 

Geotechnik 
4 LP 2LP 

Stahlbau oder Massivbau 
6 lP 67 

LP 
Verkehrs und Stadtplanung ( 4 ./5. Sem .) 

oder landverkehrswege (q./6 .  Sem.) 
oder Raumplanung und Verkehrstechnik 
oder Bau und Betrieb von Eisenbahnen 

6 LP 

Ver- und Entsorgungsw. (4.Sem) oder 
Hydromechanik I + 11 (4./5. Sem) oder 

Wasserbau u.  -wirt. (5./6. Sem.) 
6 LP 

Wiwi Wiwi 
BA-Vert. 1 BA-Vert. 2 

5 LP 5 LP 

Wiwi Wiwi 55 
BA-Vert. 3 BA-Vert. 4 

5 LP 5 LP 
lP 

Recht 
a LP 

Bauwirtsch. u. Baubetrieb 
Bauverf. Bauwirtsch. 

3 LP 3 LP 1 6  
lP 

Wahl  (frei) 1 0  
6 LP lP 

12 LP 
1 2  
lP 

30 30 26 1 80 
lP 

Anlage 
Studienplan-Übersicht 



Grundlagen des Bauingenieurwesens 

Mod.-Nr. Modul 

Baukonstruktion I 
LP. 

Qualiflkationsziele: 5 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse über Bauvorschriften, Konstruktionen des Hochbaus 

BAU-STD-80 und Grundlagen der Tragflihigkeit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken und werden in 
die Lage versetzt, diese Kenntnisse anzuwenden. 

Semester: 

Prüfungsrnodalitäten: 1 

Klausur (90 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung 

Mod.-Nr. Modul 

Baukonstruktion 11 
LP. 

Qualifikationsziele: 5 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den Grundlagen des Entwerfens und Konstruierens, 

BAU-IBH-02 sie erlernen den eigenen Entwurf eines Tragwerks und werden in die Lage versetzt, den 
Nachweis der Tragflihigkeit einer einfachen Konstruktion vorzunehmen. 

Semester: 

Prüfungsmodalitäten: 2 

Klausur (75 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung von zwei Hausübungen 

Mod. -Nr. Modul 

Baustofikunde I 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden lernen die wesentlichen strukturbezogenen Merkmale der Baustoffe kennen LP: 
und deren Kennwerte zur Eigenschaftsbeschreibung. Sie erwerben Grundkenntnisse der 4 

BAU-iBMB- Zusammensetzung, Herstellung, Verarbeitung, Eigenschaften und Anwendung der nicht 

0 1  mineralischen Baustoffe (Stahl und Eisen, Nichteisenmetalle, Holz, Kunststoffe). Sie sind i n  der 
Lage, eine aufgabenbezogene Baustoffauswahl und Eigenschaftsspezifizierung im Rahmen von 

Semester: Entwurf, Konstruktion und Bemessung vorzunehmen sowie im Zuge der Bauausführung den 
Baustoffeinsatz zu beurteilen. 1 

Prüfungsmodalitäten: 
Klausur (90 Min. ) 

Mod. -Nr. Modul 

Baustoffkunde 11 

Qualiflkationszie/e: LP. 
Die Studierenden erwerl1en Grundkenntnisse der Zusammensetzung, Herstellung, Verarbeitung, 4 

BAU-iBMB- Eigenschaften und Anwendung der mineralischen Baustoffe (Bindemittel, Beton, Mörtel, 

02 Steine). Sie sind in der Lage, eine aufgabenbezogene Baustoffauswahl und 
Eigenschaftsspezifizierung im Rahmen von Entwurf, Konstruktion und Bemessung 

Semester: vorzunehmen sowie im Zuge der Bauau�filhnmg den Baustoffeinsatz zu beurteilen. 
2 

Prüfungsmodalitäten: 
Klausur (90 Min.) 

Mod. -Nr. Modul 

Technische Mechanik I 

LP: 
Qualifikationsziele: 5 

BAU-InfAM- Die Studierenden werden in die Lage versetzt, bei statisch bestimmt gelagerten zwei- und 

0 1  dreidimensionalen starren Strukturen aus Stäben und/oder Balken die Auflagerreaktionen und 
die inneren Schnittkräfte und -momente zu ermitteln. 

Semester: 

Prüfungsmodalitäten: 1 

Klausur (60 Min.) 



Mod. -Nr. Modul 

Technische Mechanik 11 
LP. 

Qualifikationsziele: 
5 Die Studierenden werden in die Lage versetzt, bei Balken unter Biegung und Torsion die 

BAU-InfAM- inneren Spannungen zu ennitteln. Außerdem werden Festigkeitshypothesen erläutert, um die 
02 Bedeutung der Spannungsennittlung zu verdeutlichen, und das Versagen von Stäben durch 

Knicken vorgestellt. Semester: 

2 
Prüfungsmodalitäten: 
Klausur (60 Min.) 

Mod. -Nr. Modul 

Baustatik I 
LP: 

Qualifikationsziele: 6 

BAU-STAT- Am Ende der Lehrveranstaltung können die Studierenden Zustandslinien und Einflusslinien fur 

0 1  Schnittgrößen und Weggrößen an komplexen statisch bestimmten Tragwerken berechnen und 
interpretieren. 

Semester: 

PrüfungsmodaJitäten: 3 

Klausur (90 Min.), PfÜfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung 

Mod. -Nr. Modul 

Geoinfonnationssysteme 

Qualifikationsziele: 
LP: 

Kennen, Verstehen und Anwenden der folgenden Themen: 
3 Großräumige Koordinaten- und Abbildungssysteme, Übersicht und Beurteilung derzeitiger 

GEA-IGP- I 0  Messsysteme zur Datengewinnung fur raunlbezogene Infonnationen 
Struktur und Anwendungspotenzial von Geoinformationssystemen, Grundkenntnisse im 
praktischen Umgang mit ArcGIS Semester: 

3 

PrüfungsmodaJitäten: 
Klausur (60 Min.) 

Mod.-Nr. Modul 

Baustatik II 

LP: 

Qualifikationsziele: 6 

BAU-STAT- Am Ende der Lehrveranstaltung können die Studierenden Zustandslinien nach Theorie I. 

02 Ordnung und nach Theorie 11. Ordnung sowie Einflusslinien für komplexe statisch unbestimmte 
Tragwerke berechnen und interpretieren. 

Semester: 

PrüfungsmodaJitäten: 4 

Klausur (90 Min.), Prüfungsvorleistung: Anerkennung der Hausübung 



Mod.-Nr. Modul 

Geotechnik 

QuaJifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben zunächst allgemeine bodenmechanische Grundlagen, insbesondere 
Kenntnisse über die Beschreibung und Ermittlung der mechanischen Eigenschaften von Böden. 
Die Beschreibung und Berechnung von Spannungs- Verformungs- und Bruchzuständen unter LP. 
Berücksichtigung der strukturellen Eigenschaften von Böden stellt einen weiteren Schwerpunkt 

6 
der Veranstaltung dar. Darüber hinaus wird die Bemessung einfacher Gründungskörper sowie 

BAU-STD�89 Möglichkeiten zur Berechnung von Baugruben gelehrt. Anschließend wird aufbauend auf den 
Grundlagen die mechanische Wirkung des Wassers im Boden und verschiedene Verfahren zur 
Tiefgründung vermittelt. Semester: 

4 
PrufungsmodaJitäten: 
[Bodenmechanik ] 
Klausur (90 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung; 4/6 LP 

[Grundbau] 
Klausur (60 Min.); 2/6 LP 

Mod. -Nr. Modul 

Hydromechanik 

Qualifikationsziele: 
In Hydromechanik I werden die Grundgesetze und Konzepte der Mechanik des trockenen 
Wassers, d.h. ohne Viskosität, sowie deren praktische Implikationen fOT die wichtigsten 
Aufgaben des Bauingenieurs vermittelt. In der Hydrostatik steht das Verständnis des 
Grundgesetzes unter Berücksichtigung der Erd- und anderer Beschleunigungen im 
Vordergrund. Danach werden die Studierenden in die Lage versetzt, die Implikation des 
Grundgesetzes und seine Anwendungen für die Berechnung der hydrostatischen Kräfte auf 
angrenzenden Flächen beliebiger Form, für den Nachweis der Schwimmfilhigkeit und -stabilität LP: 

von Körpern, für die Bestimmung der Niveauflächen etc. einzusetzen. In der Hydrodynamik 6 

BAU-LIUW- steht die Vermittlung der ErhaltungsSätze von Masse, Energie und Impuls für trockenes Wasser 

0 1  sowie deren kombinierte Anwendung zur Lösung komplexer Strömungsprobleme im 
Vordergrund 

Semester: 
In Hydromechanik II wird zunächst die Viskosität anhand des Fluidreibungsgesetzes von 

4 Newton definiert. Die dramatischen Impl ikationen der Viskosität auf die Strömung werden dann 
so demonstriert, dass die Studierenden in die Lage versetzt werden, stets zwischen der Welt des 
trockenen und der Welt des nassen Wassers zu unterscheiden und die Bedeutung des 
Grenzschichtkonzepts von PRANDTL als Goldene Brücke zwischen den beiden Welten zu 
erfassen. Die Komplexität der reibungsbehafteten und die Grenzen theoretischer 
Beschreibungen werden am Beispiel von laminarer Druckströmung im Kreisrohr und im Boden 
sowie am Beispiel turbulenter Druckrohr- und Freispiegelströmungen aufgezeigt. 

PrüfungsmodaJitäten: 
Klausur ( 1 20 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung von zwei Hausübungen 

Mod. -Nr. Modul 

Wasserbau und Wasserwirtschaft 

Qualifikationsziele: 
iWasserbau und Wasserwirtschaft I] 
Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse der Ingenieurhydrologie und Wasserwirtschaft in 
der Vernetzung mit dem Wasserbau und umweltrelevanten Naturwissenschaften (Meteorologie, 
Biologie, Geologie u.a. ) .  Hierfür wird zuerst der Wasserkreislauf durch Messen und LP: 
Aufbereiten von hydrometeorologischen Daten quantifiziert. Aus diesen Daten werden mit Hilfe 6 

BAU-STD-92 
von physikalisch-mathematischen Modellen Bemessungsgrößen für die Bewirtschaftung des 
Oberflächen- und Grundwassers, für Wasserbauwerke und für das operationelle Hochwasser-
und Niedrigwassermanagement bereitgestellt. 

Semester: 

[Wasserbau und Wasserwirtschaft II] 5 

Die Studierenden erhalten eine Einführung in wasserbauliche AufgabensteIlungen und erlernen 
die Gnmdlagen wasserbaulicher Planungen. Sie werden in die Lage versetzt, wasserbauliche 
Maßnahmen und Bauwerke weitgehend zu verstehen und umzusetzen. 

PrufimgsmodaJitäten: 
2 Klausuren (Dauer je 60 Min.), Prüfungsvorleistung je eine Hausübung; jeweils 3/6 LP 

-
i' 1 

-

1 1 



Mod.-Nr. Modul 

Ver- und Entsorgungswirtschaft 

LP: 
Qualifikationsziele: 

6 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse über Aufgaben und Lösungsmethoden der kommunalen 

BAU-STD-94 sowie industriellen Ver- und Entsorgungswirtschaft sowie der Stoff strom bezogenen 
Kreislaufwirtschaft. Hierbei werden für alle Bereiche (Wasser, Abwasser, Abfall, Energie etc . )  
Kenntnisse der jeweiligen Techniken sowie deren Interaktion erworben. Semester: 

4 
Priifungsmodalitiiten: 
Klausur ( 1 20 Min.), Prüfungsvorleistungje eine Hausübung pro Fach 

Mod.-Nr. Modul 

Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau 1 
LP: 

Qualifikationsziele: 6 

BAU-IS-O I 
Die Studierenden erwerben Zl!!1ächst grundlegende Kenntnisse über die Stahlbauweise 
S ie werden in die Lage versetzt, einfache Stahltragwerke zu entwerfen und zu berechnen. Dabei 
werden auch die wesentlichen NornlTegelungen vermittelt. 

Semester: 

Priifungsmodalitiiten: 4 

Klausur ( 1 20 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung 

Mod.-Nr. Modul 

Konstruktiver Ingenieurbau Massivbau I 

Qualifikationsziele: 
LP: 

Die Studierenden haben einen Überblick über typische Anwendungen der Stahlbetonbauweise 
6 und über die konstruktive Gestaltung von einfachen Stahlbetonbauteilen 

BAU-iBMB- S ie verfügen über Grundkenntnisse zur Bemessung von Stahlbetonbauteilen auf 
03 Querschnittsebene unter Beanspruchungen aus Normalkraft, Biegung, Schub und Torsion sowie 

zur Bemessung von stabil itätsgeflihrdeten Druckgliedern. Sie werden in die Lage versetzt, Semester: 
einfache Bauteile zu berechnen, zu bemessen und die zugehörige Bewehrung zu planen. S 

PrufungsmodaJitiiten: 
Klausur (90 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung der Hausübung 

Mod. -Nr. Modul 

Entwurf und Bau von Verkehrswegen 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben Grundlagenkenntnisse über den Entwurf von Verkehrswegen und 
den Erdbau vom Planum bis hin zur Unterseite der gebundenen Befestigungen. Darauf 
aufbauend werden Grundzüge der Bautechnik für den gebundenen Aufbau, bestehend aus 
Asphalt, Beton oder Pflaster vermittelt. 

Die Studierenden lernen die Fahrwege verschiedener spurgeführter Verkehrssysteme und deren 
LP. 

Unterschiede kennen. Auf Basis der grundlegenden fahrdynamischen Zusammenhänge 
6 Z\\tischen den Fa.�""yvegelemcntcn ünd den darauf verkehrendtm Fahrzeugen werden sie befahigt, 

BAU-SW-04 im Rahmen der Linienfuhrung einfache trassierungstechnische Berechnungen und Nachweise 
im Bereich der Eisenbahn zu führen. Ferner erwerben die Studierenden Grundkenntnisse über 
den Fahrwegaufbau und die baubetrieblichen Abläufe beim Bau und der Instandhaltung der Semester: 
Fahrwege. S 

Die LV A Bahnbau (Ü) wird ohne Hausübung angeboten. 

PriifungsmodaJitiiten: 
[Straßenwesen] 
Klausur 60 Min.; 3/6 LP 

[Bahnbau] 
Klausur 90 Min.; 3/6 LP 



Mod.-Nr. Modul 

Verkehrsplanung und Verkehrswege bau 

QuaIifikationszieJe: 
Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die Entstehung der 
Verkehrsnachfrage in Abhängigkeit von der soziodemografischen Struktur und den 
Bedürfnissen der Bevölkerung, der Stadtstruktur und des Verkehrsangebots. Damit werden die 
Studierenden in die Lage versetzt, die einzelnen Abschnitte des Verkehrsplanungsprozesses mit 
ihren speziellen Methoden zu versehen und zu realisieren. Das weitere Ziel der Veranstaltung 
ist die Vermittlung der Kenntnisse über den Ablauf des Verkehrs im Straßenraum und dessen LP.· 

Steuerung. Außerdem gewinnen die Studierenden Einblick in die Verkehrsflusssimulation auf 6 
der Basis der ModelI ierung der Bewegung des einzelnen Fahrzeugs und Verkehrsteilnehmers. 

BAU-STD-95 
Die Studierenden erwerben Grundlagenkenntnisse über den 

Semester: 
Entwurf von Verkehrswegen und den Erdbau vom Planum bis hin zur Unterseite der 

5 gebundenen Befestigungen. Darauf aufbauend werden Grundzüge der Bautechnik für den 
gebundenen Aufbau, bestehend aus Asphalt, Beton oder Pflaster vermittelt. 

Prüfungsmoda/itäten: 
[Verkehrstechnik und Straßenraumentwurf] 
Klausur 60 Min.; 3/6 LP , 

[Straßenwesen] 
Klausur 90 Min.; 3/6 LP 

Mod.-Nr. Modul 

Raumplanung und Verkehrstechnik 

QuaJiflkationszieJe: 
Die Studierenden lernen die Aufgaben, Ziele, gesetzlichen Grundlagen und Instrumente der 
räumlichen Planung als Rahmenplanung für die einzelnen Fachplanungen kennen. Ferner wird 
der Planungsprozess und seine Bestandteile sowie dessen Methodenvermittelt. Die Studierenden 
erlernen damit die Fähigkeit, einen Bebauungsplan zu entwerfen und die relevanten rechtlichen 

LP: 
Rahmenbedingungen zu beachten. 

6 

BAU-IVS-09 Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die Entstehung der 
Verkehrsnachfrage in Abhängigkeit von der soziodemografischen Struktur und den 
Bedürfnissen der Bevölkerung, der Stadtstruktur und des Verkehrsangebots. Damit werden die Semester: 
Studierenden in die Lage versetzt, die einzelnen Abschnitte des Verkehrsplanungsprozesses mit 4 
ihren speziellen Methoden zu versehen und zu realisieren. Das weitere Ziel der Veranstaltung 
ist die Vermittlung der Kenntnisse über den Ablauf des Verkehrs im Straßenraum und dessen 
Steuerung. Außerdem gewinnen die Studierenden Einblick in die Verkehrsflusssirnulation auf 
der Basis der ModelIierung der Bewegung des einzelnen Fahrzeugs und Verkehrsteilnehmers. 

Prüfungsmoda/itäten: 
3 x Klausur (60 Minuten) je 2/6 LP 



Mod. -Nr. Modul 

Bau und Betrieb von Eisenbahnen 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden lernen die Fahrwege verschiedener spurgeführter Verkehrssysteme und deren 
Unterschiede kennen. Auf Basis der grundlegenden fahrdynamischen Zusammenhänge 
zwischen den Fahrwegelementen und den darauf verkehrenden Fahrzeugen werden sie befahigt, 
im Rahmen der Linienfilhrung einfache trassierungstechnische Berechnungen und Nachweise 
im Bereich der Eisenbahn zu führen. F emer erwerben die Studierenden Grundkenntnisse über LP: 
den Fahrwegaufbau und die baubetrieblichen Abläufe beim Bau und der Instandhaltung der 

6 Fahrwege. Die Studierenden erkennen ferner die enge Wechselwirkung zwischen Fahrweg, Leit 

BAU-lfEV- 1 8  - und Sicberungstechnik, Betriebsplanung und Betriebsführung bei spurgeführten 
Verkehrssystemen. Sie lernen verschiedene Einsatzbereiche und Anforderungen für EDV-
Systeme bei der Planung, dem Bau, Betrieb und der Sicherung spurgeführter Verkehrssysteme Semester: 
kennen. 5 

Prüfimgsmodalitäten: 
[Bahnbau] 
Prufungsvorleistung: Hausübung 30 h, Klausur 60 Min. ; 3/6 LP 

[Betriebstechnik der Eisenbahn] 
Prufungsvorlesitung: Hausübung 30 h, Klausur 60 Minuten; 3/6 LP 

Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften 

Mod.-Nr. Modul 

Grundlagen· der Volkswirtschaftslehre 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis von der Funktionsweise von Märkten. 
S ie kennen den empirisch-statistischen Hintergrund gesamtwirtschaftlicher Größen wie BIP, 

LP. 
Inflation, Arbeitslosigkeit und Zahlungsbilanz und können die Wirtschaftspolitik in 

8 Deutschland vor dem Hintergrund volkswirtschaftl icher Theorien beschreiben und bewerten. 

WW-VWL-04 
Prüfimgsmodalitäten: 
je nach Prufungsordnung: Semester: 
I Prufungsleistung: Klausur, 1 20 Minuten 1 
oder 2 Prüfungsleistungen: 
a) Klausur (Mikroökonomik), 60 Minuten 
(Gewichtung bei Berechnung der Gesamtrnodulnote 1 /2) 
b) Klausur (Makroökonomik), 60 Minuten 
(Gewichtung bei Berechnung der Gesamtrnodulnote 1 /2)  

2 



Mod. -Nr. Modul 

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

QuaJifikationsziele: 
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre und des Marketings. Sie können die unterschiedlichen betrieblichen 
Unternehmensfunktionen, insbesondere die drei Hauptfunktionen Planung, Entscheidung und 
Kontrolle, voneinander abgrenzen und beschreiben. Die Studierenden haben darüber hinaus die LP: 
Fähigkeit erworben, die betriebswirtschaftliche Realität aus der Perspektive des Marketings zu 

1 0  
betrachten. 

WW-STD- 1 9  
Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis der Finanzwirtschaft und der 
Produktionswirtschaft sowie der Logistik. Sie können die Vorteilhaftigkeit von Semester: 
Investitionsprojekten mit Hilfe finanzwirtschaftlicher Verfahren beurteilen und besitzen I 
grundlegende Kenntnisse hinsichtlich des Einsatzes von Finanzierungsinstrumenten. Die 
Studierenden verfllgen ferner über ein Verständnis fllr die ModelIierung und Bewertung von 
Produktions- und Logistiksystemen und Grundlagen des operativen Produktionsmanagements. 

Prüfungsmodalittlten: 
4 Prüfungsleistungen: 4 Klausuren, über je .60 Minuten 
(Gewichtung je Klausur bei Berechnung der Gesamtmodulnote: 1 /4) 

Mod. -Nr. Modul 

Betriebliches Rechnungswesen 

LP: 

QuaJifikationsziele: 5 

WW-ACuU- Nach Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden ein grundlegendes Verständnis der 

04 Aufgaben und Methoden des industriellen Rechnungswesens. Dies betrim das externe und das 
interne RechnungsWesen. 

Semester: 
PrüfungsmodaJitäten: 3 

Prüfungsleistung: Klausur, Dauer 1 20 Min 

Mod. -Nr. Modul 

Einfiihrung in die Wirtschafts informatik 

QuaJifikationsziele: 
Das Modul Einführung in die Wirtschaftsinformatik dient dazu, den Studenten einen Überblick 
über die Wirtschaftsinformatik zu vermitteln: als interdisziplinäres Fach zwischen 
Betriebswirtschaftslehre, Informatik und Technik sowie als eigenständiges Fach, das die 
Beziehungen zwischen Mensch, (betrieblicher) Aufgabe und Technik betrachtet. LP: 
Die Teilnehmer kennen die betrieblichen und überbetrieblichen Einsatzbereiche der 4 

WW-WII-02 
Wirtschaftsinformatik und wissen, wie betriebswirtschaftliche Aufgaben mit integrierten 
Anwendungssystemen unterstützt werden. Sie kennen und beherrschen die wesentlichen 
Ansätze der Gestaltung und Einführung von Anwendungssystemen sowie deren Bedeutung im 

Semester: Management des Informationssystems der Unternehmung. Darüber hinaus haben sie eine 
Vorstellung von neuen Entwicklungen der Wirtschaftsinformatik, z. B. in überbetrieblichen 3 

Beziehungen des Unternehmens mit Kunden und Partnern oder in elektronischen Märkten. 

PrüfimgsmodaJitäten: 
Prüfungsleistung: I Klausur, 90 Minuten; ergänzend Hausarbeit (Zusatzpunkte im Wert von 
zumindest 6/100 der Gesamtpunktzahl) 

Mod.-Nr. Modul 

Bürgerliches Recht 

Qualiflkationsziele: 
LP: 

Die Studenten verstehen die Grundprinzipien einer Zivilrechtsordnung und ihre Bedeutung fllr 8 

WW-RW-O l ein wettbewerblich-marktwirtschaftliches System. Sie lOsen einfache juristische Zivilrechts�lle 
und werden zur Vertragsgestaltung und Einschätzung von Vertragsrisiken be�igt. 

Semester: 
PrüfungsmodaJitäten: 5 
(je nach Prüfungsordnung) I Prüfungsleistung: Klausur, 1 80 Minuten oder 2 
PTÜfungsleistungen: Klausur, je 90 Minuten 

24 



Mathematische Grundlagen 

Mod.-Nr. Modul 

Quantitative Methoden in den Wirtschaftswissenschaften 

Qualifikationsziele: LP: 

Die Studierenden besitzen nach Abschluß dieses Modules einen grundlegenden Überblick über 8 

WW-WINFO- quantitative Methoden der Betriebswirtschaftslehre und sind in der Lage diese anzuwenden. Sie 

06 
können gängige quantitative Entscheidungs- und Analyseprobleme identifizieren, modell ieren 
und durch Anwendung einer angemessenen Methode lösen. 

Semester: 

PrufungsmodaJiUJten: 3 

Prüfungsleistungen: 2 Klausuren, jeweils 60 Minuten, Gewichtung jeweils 1/2 bei der 
Berechnung der Gesamtrnodulnote 

Mod.-Nr. Modul 

lngenieurmathematik I 

LP: 

QuaJiflkationszieJe: 4 

MAT-STD-07 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den mathematischen Grundlagen ihres Studienfaches 
und sie lernen mit den einschlägigen mathematischen Methoden zu rechnen und sie auf 
Probleme der Ingenieurwissenschaften anzuwenden. 

Semester: 

PrüfungsmodaJiUJten: 1 

1 x Klausur (90 Minuten) 

Mod. -Nr. Modul 

lngenieurmathernatik II 

LP: 
QualifikationszieJe: 4 

MAT-STD-08 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den mathematischen Grundlagen ihres Studienfaches 
und sie lernen mit den einschlägigen mathematischen Methoden zu rechnen und sie auf 
Probleme der lngenieurwissenschaften anzuwenden. 

Semester: 

PrufungsmodaJiUJten: 1 

I x Klausur (90 Minuten) 

Mod.-Nr. Modul 

Ingenieurmathematik III 

LP: 
QualiflkationszieJe: 4 

MAT-STD-09 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den mathematischen Grundlagen ihres Studienfaches 
und sie lernen mit den einschlägigen mathematischen Methoden zu rechnen und sie auf 
Probleme der lngenieurwissenschaften anzuwenden. 

Semester: 
" .. 

I x Klausur (90 Minuten) 
Prüf..1J1gsJnodalitiitcn: 



Vertiefung der Wirtschaftswissenschaften 

Mod.-Nr. Modul 

Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-Vertiefung Ausrichtung 

Unternehmensrechnung 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden ·haben ein vertieftes Verständnis für Fragestel lungen und Methoden des LP: 

industriellen Rechnungswesens, insb. der Kosten- und Erlösrechnung sowie des strategischen 5 

WW-ACuU- Kostenmanagements. Auf dieser Basis sind sie in der Lage, diesbezügliche Problemstellungen 

05 zu analysieren und entsprechende Entscheidungen zu treffen. 

Prüfungsmodalitäten: 
Semester: 

Prüfungsleistungen: 5 

I Klausur, 120 Minuten, ggf. ersatzweise auch 
- 2 Klausuren über je 60 Minuten oder 
- I mündliche Prüfung, 30 Minuten, oder 
- I Hausarbeit 

Mod.-Nr. Modul 

Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-Vertiefung Ausrichtung Finanzwirtschaft 

QualirIkationszieIe: LP: 

Die Studierenden besitzen ein fundiertes Verständnis der Beurteilung von Finanzierungs- und 5 

WW-FIWI-03 
Investitionsentscheidungen. Mit Hilfe der erlernten Methoden und Modellen ist es ihnen 
möglich, finanzwirtschaftl iche Entscheidungen zu treffen und in der Praxis umzusetzen. Sie 
besitzen die Fähigkeit, Investitionsprojekte zu bewerten und Finanzierungsprogramme zu 

Semester: beurteilen 
5 

Prüfungsmodalitäten: 
I Prüfungsleistung: Klausur, 1 20 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten 

Mod.-Nr. Modul 

Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-Vertiefung (Ausrichtung Organisation und 
Personal) 

Qualifikationsziele: LP: 

Die Studierenden sind nach Abschluss dieses Moduls in der Lage, Methoden der strategischen 5 

WW-ORGF- Analyse sowie die Basisstrategien der absatzorientierten Unternehrnensfuhrung 

02 nachzuvollziehen. Des Weiteren soll den Studenten das breite Spektrum möglicher 
Führungsstile und -modelle mitsamt ihrem verhaltenstheoretischen Hintergrund nähergebracht 

Semester: werden. Die Studenten sind nach erfolgreichem Abschluss des Moduls in der Lage zu erkennen, 
4 welches Führungsverhalten in welchem Kontext erfolgversprechend ist. 

Prüfungsmodalitäten: 
I Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten 

Mod.-Nr. Modul 

Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-Vertiefung(Ausrichtung Marketing) 

Qualifikationsziele: 
In diesem Modul erwerben die Studierenden die Fähigkeit, ihre grundlegenden Marketing- LP: 

Kenntnisse auf die Spezialprobleme des Investitionsgütermarketing, des Internet-Marketing und 5 
des marktorientierten Electronic Commerce anzuwenden und zu erweitern. Sie können nach 

WW-MK-O I Besuch des Moduls u.a. die Marketing-Situation eines InvestitionsgüterhersteUers analysieren 
sowie ein Marketing-Konzept entwickeln. Darüber hinaus vermögen es die Studierenden, die 

Semester: Besonderheiten des Marketing im E-Commerce zu erkennen und eine Konzeption des Internet-
Marketing zu skizzieren. 4 

Prüfungsmodalitäten: 
I Prüfungsleistung: Klausur, 1 20 Minuten 

?t 



Mod. -Nr. Modul 

Wirtschaftsinformatik Bachelor-Vertiefung Decision Support 

QualifIkationsziele: 
Die Studierenden erlangen ein grundsätzliches Verständnis zweier komplementärer Paradigmen 
der betrieblichen Informationsverarbeitung. 
Sie lernen die transaktionsorientierte Informationsverarbeitung in ERP-Systemen kennen und LP: 

werden zu deren Bedeutung für die betriebliche und überbetriebliche Aufgabenintegration 5 

WW-WINFO- hingeführt. Die Studierenden verstehen die Rolle der Informationsintegration für Koordinations-

1 3  • Kooperations-, und Kommunikationsaufgaben im Betrieb. 
Die Studierenden lernen die analyseorientierte Informationsverarbeitung kennen und werden zu 

Semester: 
deren Bedeutung bei der Managementunterstützung hingeführt. Sie sind in der Lage, 
analytische Datenbanken aufzubauen, zu konzipieren und anzuwenden. 4 

PrtifungsmodaliUiten� 
Priifungsleistungen: 2 Klausuren, jeweils 60 Minuten, Gewichtung jeweils 1/2 bei der 
Berechnung der Gesamtrnodulnote 

Mod. -Nr. Modul 

Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-Vertiefung(Ausrichtung Produktion und 
Logistik) 

Qualifikationsziele: 
LP: 

Die Studierenden besitzen ein grundlegendes Verständnis produktionswirtschaftlicher und 
5 

WW-AIP-OI logistischer Fragestellungen. Mit Hilfe der erlernten quantitativen und qualitativen Methoden ist 
es ihnen möglich industrielle Fragestellungen zu modelIierung und zu lösen. Die Studierenden 
verfügen ferner über ein grundlegendes Verständnis für die wichtigsten Instrumente wie Semester: 
Simulation, Optimierung und betriebliche Planungssysteme (APS, ERP). 5 

Prüfungsmodal iUiten: 
I Prüfungsleistung: Klausur, 120 Minuten 

Mod. -Nr. Modul 

Wirtschaftswissenschaftliche Bachelor-Vertiefung Ausrichtung 
Volkswirtschaftslehre 

QualifIkationsziele: LP: 

Das Modul schlägt die Brücke zwischen der Mikroökonomik und den Entscheidungsproblemen 5 

WW-VWL-05 
von und in Unternehmen. Die Studierenden sind ilihig, komplexe marktrelevante 
Entscheidungen wie Preisgestaltung, Produktgestaltung, Werbung und strategisches Verhalten 
gegenüber den Konkurrenten aufgrund systematischer ökonomischer Analyse zu treffen und 

Semester: 
ihre Wirkungen auf die Funktionsilihigkeit der Marktwirtschaft zu beurteilen. 

5 

PrtifungsmodaliUiten: 
1 Prüfungsleistung: 120 Min. Klausur oder 30 Min. mündliche Prüfung oder bis 1 5  Seiten 
schriftliche Ausarbeitung. 

Mod.-Nr. Modul 

Wirtschaftsinformatik Bachelor-Vertiefung Ausrichtung Informationsman.agemenL 

Qualifikationsziele: 
Die Studierenden sind nach diesem Modul mit den Grundlagen und den klassischen 
Geschäftsmodellen des E-Commerce vertraut. Sie lernen Transaktionen, Prozesse und Märkte LP: 
im E-Business ebenso kennen, wie die zu Grunde liegenden Technologien. Die Studierenden 5 

WW-WII-07 
sind in der Lage, Dienste und Geschäftsmodelle im Bereich E-Commerce zu konzipieren und 
sowohl technisch als auch betriebswirtschaftlich umzusetzen. 

PrüfungsmodaliUiten: 
Semester: 

2 Prüfungsleistungen: 5 

a) 1 Klausur, 60 Minuten oder mündliche Prüfung, 15 Minuten (Gewichtung bei Berechnung 
der Gesamtrnodulnote 1/2) 
b) I Projekt, I Seminar oder I Case Study (Gewichtung bei Berechnung der Gesamtmodulnote 
112) 



Integrationsbereich 

Mod.-Nr. Modul 

Bauwirtschaft und Baubetrieb 

Qualitikationszie/e: LP: 
Die Studierenden erwerben zunächst Kenntnisse über die wesentlichen Aspekte der 

6 Arbeitsvorbereitung und der Bauverfahrenstechnik. Sie werden in die Lage versetzt, die für eine 

BAU-SID-64 Baurnaßnahme erforderlichen a1lg. Einrichtungen sowie Maschinen und Geräte zu bestimmen 
und deren Leistungsfähigkeit zu ermitteln. Anschließend Werden die Kosten einer Bauleistung 
ermittelt Ausgewählte Aspekte des Bauvertragsrechts und des Qualitätsmanagements sowie die Semester: 
Funktionsweise eines Bauunternehmens sowie des Baumarkts sollen verstanden sein. 4 

PrafungsmodaJitsten: 
Klausur ( 120 Min.), Prüfungsvorleistung Anerkennung der HIlusübung 

Mod.-Nr. Modul 

Grundzüge des Bau- und Immobilienmarktes 

QuaJitikationszie/e: 
Die Studierenden erkennen auf der Grundlage der Kenntnisse in der VWL und. BWL die 
betrieblichen und wirtschaftlichen Besonderheiten des Bau- und Immobilienmarktes. Sie lernen 

LP: 
die Dimensionen des Marktes, seine volkswirtschaftliche Bedeutung und die Formen der 3 Projektabwicklung in ihren jeweiligen Grundzügen kennen. 

BAU-IBB-07 Die Marktteilnehmer werden in ihren verschiedenen Funktionen vorgestellt; das 
Zusammenwirken dieser Funktionen für den Bau- und Immobil ienmarkt wird deutlich. 
Der Modul soll den Studierenden für die spatere berufliche Orientierung, aber auch für die Semester: 
Wahl von Themen für Studienabschlussarbeiten oder eine Ausrichtung in einem anschließenden 3 
Masterstudiengang entscheidende Orientierung liefern. 

PrüfimgsmodaJitsten: 
Klausur (60 Min.), Testat der Hausübung als Prüfungsvorleistung 

Mod.-Nr. Modul 

Bauinfonnatik 

QuaJiflkationszieJe: 
[Einfühung in CAD] 
Die Studierenden gewinnen einen Einblick in grundlegende Methoden und Möglichkeiten des 
computergestützten Konstruierens. Dies versetzt die Studierenden in die Lage, in den späteren 
Fachanwendungen CAD als vielfältiges Werkzeug einzusetzen 

[Einfllhung in die Programmierung] 
Den Studierenden werden grundlegende Konzepte des objektorientierten Pro�rnierens LP: 
vermittelt Dadurch sind sie in der Lage, einfache Prograrnmieraufgaben selbstständig zu lösen. 

7 

BAU-SID-84 [Einfllhung in die ModelIierung] 
Die Veranstaltung filhrt grundlegende Methoden und Kategorien des Modellierens an einfachen 
Beispielen ein und zeigt prinzipielle Gemeinsamkeiten und Unterschiede von verbreiteten Semester: 
theoretischen VorgehensWeisen im Bau- und Umweltingenieurwesen auf" 2 

PrafungsmodaJitAten: 
[Einfllhung in CAD] 
Klausur (60 Min.), Prüfungsvorleistung: Testat; 2n LP 

[Einfühung in die Programmierung] 
Klausur (90 Min.), Prüfungsvorleistung: Hausübung; 3n LP 

[Einfllhung in die ModelI ierung] 
Klausur (60 Min.); 2n LP 

. . 

) 



Wahlbereich 

Mod.-Nr. Modul 

Bautechnikgeschichte und Projekte 

QualifikationszieJe: 
[Bautechnikgeschichte ] 
Die Studierenden besitzen nach Abschluss der LV A Kenntnisse im Bereich der 
Bautechnikgeschichte. Insbesondere ist die technische Entwicklung der Bauverfahren und 
Baukonstruktionen sowie deren Konstruktionsprinzipien bekannt. Prägende Persönlichkeiten 
der Baugeschichte bzw. Bautechnik sowie die wichtigsten Baustile können benannt und LP: 
einzelnen Epochen zugeordnet werden. 

4 

BAU-STD-86 [Projekte des Bauingenieurwesens] 
Grundlegende Zusammenhänge von Bauprozessabläufen werden verstanden. Das Arbeiten im 
Team sowie das Ausarbeiten und Präsentieren von Projektcrgcbnissen sind erlernt worden. Semester: 
Darüber hinaus können die vielfältigen Aufgabenfelder und Abhängigkeiten im Zuge der 6 
Bauprojektabwicklung eingeschätzt und in ihren Grundzügen dargestellt werden. 

PriifungsmodaJitäten: 
[Bautechnikgeschichte ] 
Klausur oder Hausarbeit; 2/4 LP 

[Projekte des Bauingenieurwesens] 
Ausarbeitung und Vortrag; 2/4 LP 

Mod.-Nr. Modul 

Wahlpflichtfach 

Qualifikationsziele: LP: 

Das Wahlpflichtfach kann aus nicht belegten Veranstaltungen der Wirtschaftswissenschaften 6 
und des Bauingenieurwesens oder des Sprachenzentrums (max. 2 LP) sowie des Pools 

BAU-STD-6 1 überfachlicher Qualifikationen gewählt werden. Das Wahlpflichtfach soll dem Studierenden 
ermöglichen, ein Fach seiner eigenen Wahl vertiefend belegen zu können. 

Semester: 

PriifungsmodaJitäten: -

Die Prüfungsmodalitäten hängen von den gewählten Veranstaltungen ab und sind den 
Beschreibungen der gewählten Lehrveranstaltungen zu entnehmen. 

Bachelorarbeit 

Mod.-Nr. Modul 

Bachelorarbeit WirtschaftsingenieurwesenIBau 
LP: 

QuaJifikationszieJe: 
1 2  

BAU-STD- 1 S  Die Studierenden werden betllhigt, sich selbständig in ein Thema einzuarbeiten und dieses 
methodisch zu behandeln. 

Semester: 
Prüfungsmodalitäten: 6 
Abgabe der Bachelorarbeit 




